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G e s e t z 
über die Zusammenlegung der allgemeinen Kom-
munalwahlen mit den Europawahlen (KWahlZG)

Vom 24. Juni 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz über die Zusammenlegung der 
allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen

(KWahlZG)

1112

Artikel 1
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509 und GV. NRW. 1999 S. 70), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 374), wird wie folgt geändert:

1.
§ 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Gemeinden und Kreise können bis spätestens 45 
Monate nach Beginn der Wahlperiode durch Satzung die 
Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6, davon je 
zur Hälfte in Wahlbezirken, verringern; die Zahl von 20 
Vertretern darf nicht unterschritten werden. Die nach 
Satz 2 durch Satzung verringerte Zahl der zu wählenden 
Vertreter bleibt bestehen, bis sie spätestens 45 Monate 
nach Beginn einer späteren Wahlperiode nach Satz 2 
durch Satzung verändert wird.“

2.
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Wahlausschuss der Gemeinde teilt spätestens 52 
Monate, der Wahlausschuss des Kreises spätestens 53 
Monate nach Beginn der Wahlperiode das Wahlgebiet in 
so viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 
in Wahlbezirken zu wählen sind.“

3.
§ 14 wird wie folgt geändert: 

a)   In Absatz 1 wird Satz 2 durch folgende Sätze 2 bis 4 
ersetzt: 

  „Die allgemeinen Neuwahlen fi nden in der Zeit zwi-
schen dem 1. April und dem 15. Juli statt; sie sollen 
am Tag der Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt werden. Der Wahltag wird vom Innen-
minister festgelegt und bekannt gemacht (Wahlaus-
schreibung). Im Übrigen wird der Wahltag von der 
Aufsichtsbehörde festgelegt und bekannt gemacht, 
soweit dieses Gesetz und die Wahlordnung nichts 
anderes bestimmen.“

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Wahlperiode endet bei allgemeinen Wahlen 
mit Ablauf des Monats, in dem die Wahl stattgefun-
den hat. Die neue Wahlperiode beginnt am ersten Tag 
des folgenden Monats.“ 

c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

4.
§ 17 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die 
Bewerber sind ab dem 46. Monat nach Beginn der Wahl-
periode, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen.“

5.
§ 33 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 2 Satz 6 wird hinter dem Wort „Los“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt und der Halbsatz 
„sofern nur ein Sitz zugeteilt werden kann“ gestri-
chen.

b)  Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

  „Erhalten Parteien oder Wählergruppen bei der 
Berechnung der erhöhten Ausgangszahl nicht eine 
Sitzzahl, die der Zahl ihrer erfolgreichen Wahlbe-
zirksbewerber entspricht, wird die erhöhte Ausgangs-
zahl um zwei erhöht, bis die Zahl der Listenmandate 
nach erneuter Berechnung gemäß Absatz 2 erstmals 
der Zahl ihrer erfolgreichen Wahlbezirksbewerber 
entspricht oder diese übersteigt.“

6.
§ 36 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die Annahmeerklärung eines Beamten oder 
Arbeitnehmers des öffentlichen Dienstes im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 gelten die besonderen Vorschriften des 
§ 13 Abs. 3 und Abs. 6 Satz 3.“

7.
§ 46 a Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Wählbar für die Bezirksvertretung sind alle nach Satz 1 
Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und die übrigen Voraussetzungen des § 12 erfül-
len, sowie Wahlberechtigte, die in einem Gemeindewahl-
bezirk des Stadtbezirks als Bewerber für die Wahl des 
Rates aufgestellt sind.“

2023

Artikel 2
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), 
wird wie folgt geändert:

1.
§ 27 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Wahl fi ndet spätestens zehn Wochen nach dem 
Beginn der Wahlzeit des Rates statt.“

2.
§ 36 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Nach Beginn der Wahlzeit der Bezirksvertretung muss 
die erste Sitzung innerhalb von drei Wochen stattfi nden; 
dazu beruft der bisherige Bezirksvorsteher die Bezirks-
vertretung ein.“

3.
§ 47 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Nach Beginn der Wahlzeit muss die erste Sitzung inner-
halb von drei Wochen stattfi nden.“

2021

Artikel 3
Änderung der Kreisordnung

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), wird wie 
folgt geändert:

§ 32 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Nach Beginn der Wahlzeit muss die erste Sitzung inner-
halb von drei Wochen stattfi nden; im Übrigen soll der 
Kreistag zusammentreten, so oft es die Geschäftslage 
erfordert, mindestens jedoch alle drei Monate.“
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2022

Artikel 4
Änderung der Landschaftsverbandsordnung

Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LVerbO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 443) wird wie folgt geändert:

§ 7 b Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Vertretungen der Mitgliedskörperschaften wählen 
innerhalb von zehn Wochen nach Beginn ihrer Wahlzeit 
die Mitglieder der Landschaftsversammlung.“

2021

Artikel 5
Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr (RVRG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 
(GV. NRW. S. 96), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), wird wie folgt geän-
dert:

§ 10 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die weiteren Mitglieder der Verbandsversammlung 
werden von den Vertretungen der Mitgliedskörperschaf-
ten innerhalb von zehn Wochen nach Beginn ihrer Wahl-
zeit für deren Wahlzeit gewählt.“

230

Artikel 6
Änderung des Gesetzes zur Übertragung der 

Regionalplanung für die Metropole Ruhr auf den 
Regionalverband Ruhr

Nummer 1 des Artikels 3 des Gesetzes zur Übertragung 
der Regionalplanung für die Metropole Ruhr auf den 
Regionalverband Ruhr vom 5. Juni 2007 (GV. NRW. 
S. 212) erhält folgende Fassung:

„1. Artikel 1 tritt am 21. Oktober 2009 in Kraft. Die 
Regionalräte Arnsberg, Düsseldorf und Münster werden 
nach dem 21. Oktober 2009 nach Maßgabe dieses Geset-
zes errichtet.“

230

Artikel 7
Änderung des Landesplanungsgesetzes

Das Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. März 2007 (GV. NRW. S. 133), 
wird wie folgt geändert:

1.
§ 7 Abs. 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Regionalrat tritt spätestens innerhalb von sechzehn 
Wochen nach Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertre-
tungen zusammen.“

2.
§ 40 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Es wählen innerhalb von zehn Wochen nach Beginn der 
Wahlzeit der Vertretungskörperschaften die Kreise und 
kreisfreien Städte mit einer betroffenen Bevölkerung
1. bis 150.000 Einwohner 1 Mitglied,
2. über 150.000 Einwohner 2 Mitglieder
 des Braunkohlenausschusses.“

230

Artikel 8
Änderung der Regionalräte-Verordnung

Die Verordnung über das Verfahren zur Bildung und 
Einberufung der Regionalräte sowie über die Entschädi-
gung der Mitglieder der Regionalräte und die Zuwen-

dungen für die im Regionalrat vorhandenen Gruppierun-
gen der Parteien und Wählergruppen (Regionalräte-Ver-
ordnung) vom 10. Mai 2005 (GV. NRW. S. 506) wird wie 
folgt geändert:

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Mitglieder des Regionalrates sind innerhalb von 
zehn Wochen nach Beginn der Wahlzeit der Vertretungs-
körperschaften zu wählen.“

230

Artikel 9
Änderung der Verordnung zur Braunkohlenplanung

Die Verordnung über das Verfahren zur Bildung und 
Einberufung des Braunkohlenausschusses, die Entschä-
digung der Mitglieder, die Abgrenzung des Kreises der 
Beteiligten, das Verfahren der Beteiligung bei der Erar-
beitung der Braunkohlenpläne, Gegenstand, Form und 
Merkmale des Planungsinhaltes der Braunkohlenpläne 
und die räumliche Abgrenzung des Braunkohlenplange-
bietes (Verordnung zur Braunkohlenplanung) vom 10. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 506) wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses nach 
§ 40 Abs. 1 LPlG sind innerhalb von zehn Wochen nach 
Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretungen zu wäh-
len.“

2020

Artikel 10
Änderung des Gesetzes zur Vorbereitung 

der Wahlen des ersten Städteregionstags und des ersten 
Städteregionsrates der Städteregion Aachen

Das Gesetz zur Vorbereitung der Wahlen des ersten 
Städteregionstags und des ersten Städteregionsrates der 
Städteregion Aachen vom 26. Februar 2008 (GV.NRW. 
S. 162) wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Der Wahlausschuss der Städteregion Aachen teilt 
bezüglich der Wahl des ersten Städteregionstags der 
Städteregion Aachen spätestens bis zum 31. Oktober 
2008 das Wahlgebiet in 36 Wahlbezirke ein. Die Wahl-
ausschüsse der Gemeinden im Kreis Aachen und in der 
kreisfreien Stadt Aachen teilen das Wahlgebiet spätes-
tens bis zum 30. September 2008 in so viele Wahlbezirke 
ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 des Kommunalwahl-
gesetzes in Wahlbezirken zu wählen sind.“

Artikel 11
Übergangsregelungen

§ 1

Ende der Wahlperiode im Jahr 2009 und Beginn der 
Wahlperiode nach den Kommunalwahlen 2009

(1) Die Wahlperiode der im Jahr 2004 gewählten Vertre-
tungen und Bezirksvertretungen endet am 20. Oktober 
2009.

(2) Die Wahlperiode der im Jahr 2009 gewählten Vertre-
tungen und Bezirksvertretungen beginnt am 21. Oktober 
2009.

§ 2

Wahl der Nachfolger der Bürgermeister und Landräte, 
deren Amtszeit am 20. Oktober 2009 endet

Die Wahl der Nachfolger der Bürgermeister und Land-
räte, deren Amtszeit am 20. Oktober 2009 endet, fi ndet 
am Tag der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2009 
statt. Satz 1 gilt auch für die Wahl der Nachfolger der 
Bürgermeister und Landräte, die vorzeitig, aber nach 
dem 1. September 2008 aus dem Amt ausscheiden, es sei 
denn, die Aufsichtsbehörde hat den Tag der Neuwahl 
bereits vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes festge-
legt. 
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§ 3

Amtszeit der nach den Kommunalwahlen 2004 und vor 
dem 17. Oktober 2007 gewählten Bürgermeister und 
Landräte

Die Amtszeit der nach den allgemeinen Kommunalwah-
len im Jahr 2004 und vor dem 17. Oktober 2007 gewähl-
ten Bürgermeister und Landräte endet am 20. Oktober 
2014.

§ 4

Einteilung in Wahlbezirke zu den Kommunalwahlen 
2009

Für die allgemeinen Neuwahlen im Jahr 2009 teilen die 
Wahlausschüsse der Gemeinden spätestens bis zum 30. 
September 2008, die Wahlausschüsse der Kreise spätes-
tens bis zum 31. Oktober 2008 das Wahlgebiet in so viele 
Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes in Wahlbezirken zu wählen 
sind.

Artikel 12
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Änderungen der 
§§ 3 Abs. 2 Satz 2 und 3, 4 Abs. 1 und 17 Abs. 4 des 
Kommunalwahlgesetzes durch Artikel 1 am 1. August 
2014 in Kraft. Für die am 21. Oktober 2009 beginnende 
Wahlperiode gelten die in Satz 2 genannten Vorschriften 
des Kommunalwahlgesetzes mit der Maßgabe, dass die 
dort  bestimmten Monatszahlen um jeweils 4 Monate 
verringert werden.

Düsseldorf, den 24. Juni 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin
zugleich für den
Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV.NRW. 2008 S. 514

2000

Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über die Nordrhein-Westfälische 

Akademie der Wissenschaften
Vom 24. Juni 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Nordrhein-Westfälische Akademie 

der Wissenschaften

Artikel I

Das Gesetz über die Nordrhein-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften vom 16. Juli 1969 (GV. NRW. S. 531), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Zweiten Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird 
wie folgt geändert:

1.
 Die Gesetzesüberschrift lautet:

„Gesetz über die Nordrhein-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften und der Künste“.

2.
§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1
Errichtung

(1) Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes 
Nordrhein-West falen wird Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, die den Namen „Nordrhein-Westfälische Akade-
mie der Wissenschaften und der Künste“ führt. Ihr Sitz 
ist Düsseldorf.

(2) Die Akademie hat das Recht der Selbstverwaltung 
im Rahmen der folgenden Bestimmungen.“

3.
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Akademie pfl egt den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Gedankenaustausch unter ihren Mitglie-
dern und mit Vertretern des politischen, wirtschaftlichen 
und künstlerischen Lebens sowie die Beziehungen zu wis-
senschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen und zu 
Gelehrten und Künstlerinnen und Künstlern des In- und 
Auslands. Sie kann wissenschaftliche und künstlerische 
Vorhaben anregen und berät die Landesregierung bei der 
Förderung von Wissenschaft und Kunst. Die Ergebnisse 
der regelmäßigen Sitzungen und besondere wissenschaft-
liche oder künstlerische Abhandlungen können veröffent-
licht werden. Außerdem kann die Akademie wissenschaft-
liche und künstlerische Gemeinschaftswerke herausgeben 
und die dazu notwendigen Vorarbeiten fördern.“

4. 
§ 4 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Akademie hat Mitglieder und Ehrenmitglieder.

(2) Die Mitglieder bilden eine Klasse für Geisteswissen-
schaften, eine Klasse für Naturwissenschaften und Medi-
zin, eine Klasse für Ingenieur- und Wirtschaftswissen-
schaften sowie eine Klasse für  Künste. Ein Mitglied 
kann nur einer der vier Klassen angehören.“

5.
§ 7 Abs. 1 und 4 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Klassen treten regelmäßig zu wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Sitzungen zusammen.

(4) Die laufenden Geschäfte jeder Klasse führt eine 
Sekretarin oder ein Sekretar und in ihrem oder in sei-
nem Verhinderungsfall ihre oder seine Stellvertreterin 
oder ihre und sein Stellvertreter. Sie werden aus der 
Reihe der ordentlichen Mitglieder der Klasse auf drei 
Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.“

6.
§ 8 Abs. 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(1) Das Präsidium besteht aus der Präsidentin oder 
dem Präsidenten der Akademie, den Sekretarinnen oder 
Sekretaren der vier Klassen und ihren Stellvertreterin-
nen oder Stellvertretern.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Akademie 
wird aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder von der 
Vollversammlung auf drei Jahre gewählt (§ 6 Abs. 3 
Nr. 1). Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(3) Die Sekretarinnen oder die Sekretare der drei Klas-
sen, denen die Präsidentin oder der Präsident nicht 
angehört, sind Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten. 
Die an Lebensjahren älteste Vizepräsidentin oder der an 
Lebensjahren älteste Vizepräsident vertritt die Präsiden-
tin oder den Präsidenten bei deren oder dessen Verhin-
derung. Gehört der Präsident oder die Präsidentin der 
Klasse für Künste an, so wird die Akademie bei Vereini-
gungen und Veranstaltungen wissenschaftlicher Art 
durch die an Lebensjahren älteste Vizepräsidentin oder 
den an Lebensjahren ältesten Vizepräsidenten vertreten.

(4) Das Präsidium koordiniert die  wissenschaftlichen 
und künstlerischen Vorhaben und Jahresprogramme und 
sorgt für die Veröffentlichungen (§ 7 Abs. 1 Satz 2).“

7.
§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Kuratorium besteht aus der Ministerpräsidentin 
oder dem Ministerpräsidenten, der für Wissenschaft 
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zuständigen Ministerin oder dem für Wissenschaft 
zuständigen Minister, der Präsidentin oder dem Präsi-
denten der Akademie, zwei von der Ministerpräsidentin 
oder von dem Ministerpräsidenten zu bestimmenden 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und den Sekre-
tarinnen oder den Sekretaren der vier Klassen. Den Vor-
sitz führt die Ministerpräsidentin oder der Ministerprä-
sident, den stellvertretenden Vorsitz die für die Wissen-
schaft zuständige Ministerin oder der für Wissenschaft 
zuständige Minister.“

8.

§ 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10
Vergütungen

Die Präsidentin oder der Präsident erhält eine Auf-
wandsentschädigung. Das Kuratorium entscheidet über 
dessen Höhe. Die Satzung kann Bestimmungen über die 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die 
Sekretarinnen oder die Sekretare sowie über Reisekos-
tenerstattungen und die Gewährung von Sitzungsgeldern 
für die Mitglieder enthalten.“

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. Juni 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und

Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

– GV.NRW. 2008 S. 516

211

Erste Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Bestimmung

der zuständigen Verwaltungsbehörde 
für die Beantragung der Aufhebung einer Ehe 

durch gerichtliches Urteil 

vom 24. Juni 2008

Aufgrund des § 1316 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 4. Mai 1998 (BGBl. I S. 833), und aufgrund des 
§ 1600 Abs. 6 Satz 1 BGB, der durch Artikel 1 Nr. 1 des 
Gesetzes vom 13. März 2008 (BGBl. I S. 313) eingefügt 
worden ist, wird verordnet:

Die Verordnung über die Bestimmung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde für die Beantragung der Aufhebung 
einer Ehe durch gerichtliches Urteil vom 26. Mai 1998 
(GV. NRW. S. 391), geändert durch Artikel 54 des Vier-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 332), wird wie folgt geändert:

1.
Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Ver-
waltungsbehörde für die Beantragung der Aufhebung 

einer Ehe durch gerichtliches Urteil sowie für die 
Anfechtung der Vaterschaft“.

2.
In § 1 werden nach der Angabe „§ 1316 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 und Abs. 3“ die Wörter „sowie des § 1600 Abs. 6 
Satz 1“ eingefügt.

3.
In § 2 Satz 2 wird die Jahreszahl „2009“ durch die Jah-
reszahl „2015“ ersetzt. 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. Juni 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Justizministerin
zugleich für den Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister für Generationen,
Familie, Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2008 S. 517
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Bekanntmachung
des Zehnten Staatsvertrages zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Vom 24. Juni 2008

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 18. Juni 2008 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesver-
fassung dem Zehnten Staatsvertrag zur Änderung rund-
funk-rechtlicher Staatsverträge (Zehnter Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 6 Abs. 3 gesondert bekannt gemacht.

Düsseldorf, 24. Juni 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Zehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
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das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Neunten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, wird wie folgt 
geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

  „Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rund-
funkstaatsvertrag – RStV –).“

2.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Es wird folgender neuer § 8 a eingefügt:

  „§ 8 a Gewinnspiele“.

 b)  Es wird folgender neuer § 9 b eingefügt:

  „§ 9 b Verbraucherschutz“.

 c)  Es wird folgender neuer § 19 a eingefügt:

  „§ 19 a Digitalisierung“.

 d)   Der bisherige  1. Unterabschnitt des III. Abschnit-
tes wird wie folgt neu gefasst:

  „1. Unterabschnitt 
  Grundsätze“

 e)  Es wird folgender neuer § 20 a eingefügt:

   „§ 20 a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter 
von bundesweit verbreitetem Rundfunk“.

 f)   Nach § 20 a wird folgender neuer 2. Unterab-
schnitt eingefügt:

  „2. Unterabschnitt
  Verfahrensrechtliche Vorschriften“.

 g)   Der bisherige 2. Unterabschnitt des III. Abschnit-
tes wird der neue 3. Unterabschnitt.

 h)   Der bisherige 3. Unterabschnitt des III. Abschnit-
tes wird der neue 4. Unterabschnitt und wie folgt 
neu gefasst:

  „4. Unterabschnitt
  Organisation der Medienaufsicht, Finanzierung

  § 35 Organisation

  § 36 Zuständigkeit, Aufgaben

  § 37 Verfahren bei Zulassung, Zuweisung

  § 38 Anzeige, Aufsicht, Rücknahme, Widerruf

  § 39 Anwendungsbereich

  § 39 a Zusammenarbeit

  § 40 Finanzierung besonderer Aufgaben“.

 i)   Die bisherigen 4. bis 6. Unterabschnitte des III. 
Abschnittes werden die neuen 5. bis 7. Unterab-
schnitte.

 j)  Der V. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

  „V. Abschnitt
  Plattformen, Übertragungskapazitäten

  § 50 Grundsatz

   § 51 Zuordnung von drahtlosen Übertragungs-
kapazitäten

   § 51 a Zuweisung von drahtlosen Übertragungska-
pazitäten an private Anbieter durch die zustän-
dige Landesmedienanstalt

  § 51 b Weiterverbreitung

  § 52 Plattformen

  § 52 a Regelungen für Plattformen

  § 52 b Belegung von Plattformen

  § 52 c Technische Zugangsfreiheit

  § 52 d Entgelte, Tarife

   § 52 e Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit 
mit der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion

   § 52 f Maßnahmen durch die zuständige Landes-
medienanstalt

  § 53 Satzungen, Richtlinien

  § 53 a Überprüfungsklausel

   § 53 b Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, 
Zuweisungen, Anzeige von bestehenden Plattfor-
men“.

 k)  § 58 wird wie folgt neu gefasst:

  „§ 58 Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele“.

3.   In § 2 Abs. 2 Nr. 9 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und werden folgende neue Nummern 10 und 
11 angefügt:

  „10. Anbieter einer Plattform, wer auf digitalen 
Übertragungskapazitäten oder digitalen Datenströ-
men Rundfunk und vergleichbare Telemedien (Tele-
medien, die an die Allgemeinheit gerichtet sind) auch 
von Dritten mit dem Ziel zusammenfasst, diese Ange-
bote als Gesamtangebot zugänglich zu machen oder 
wer über die Auswahl für die Zusammenfassung ent-
scheidet; Plattformanbieter ist nicht, wer Rundfunk 
oder vergleichbare Telemedien ausschließlich ver-
marktet, 

  11. Rundfunkveranstalter, wer ein Rundfunkpro-
gramm unter eigener inhaltlicher Verantwortung 
anbietet.“

4.  Es wird folgender neuer § 8 a eingefügt:

 „§ 8a
 Gewinnspiele

  (1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind 
zulässig. Sie unterliegen dem Gebot der Transparenz 
und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irre-
führen und den Interessen der Teilnehmer nicht scha-
den. Insbesondere ist im Programm über die Kosten 
der Teilnahme, die Teilnahmeberechtigung, die Spiel-
gestaltung sowie über die Aufl ösung der gestellten 
Aufgabe zu informieren. Die Belange des Jugend-
schutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf nur 
ein Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt werden; § 13 
Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

  (2) Der Veranstalter hat der für die Aufsicht zustän-
digen Stelle auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Gewinnspiel-
sendungen und Gewinnspiele erforderlich sind.“

5.  Es wird folgender neuer § 9 b eingefügt:

 § 9b
 Verbraucherschutz

  Mit Ausnahme der §§ 2, 9 und 12 gelten die Regelun-
gen des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes 
hinsichtlich der Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
zur Umsetzung der Artikel 10 bis 21 der Richtlinie 
89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung 
der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17. Oktober 
1989, S. 23), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 202 vom 30. Juli 1997, S. 60), bei inner-
gemeinschaftlichen Verstößen  entsprechend.“
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 6.   In § 16 Abs. 4 werden die Worte „Pfl ichthinweise im 
Sinne des Heilmittelwerbegesetzes“ ersetzt durch 
die Worte „gesetzliche Pfl ichthinweise“ und die 
Worte „im Sinne der Absätze 1 bis 3“ gestrichen.

 7.  § 16 a wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF erlassen 
Richtlinien zur Durchführung der §§ 7, 8, 8 a, 15 
und 16; in der Richtlinie zu § 8 a sind insbesonde-
re die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähri-
ger näher zu bestimmen.“

 b)  Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

   „Sätze 1 und 2 gelten für Richtlinien des 
Deutschlandradios zu § 8 a entsprechend.“

 8.  Es wird folgender neuer § 19 a eingefügt:

 „§ 19a
 Digitalisierung

  Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio können ihrem gesetzlichen Auftrag durch Nut-
zung aller Übertragungswege nachkommen. Sie sind 
berechtigt, zu angemessenen Bedingungen die analo-
ge terrestrische Versorgung schrittweise einzustel-
len, um Zug um Zug den Ausbau und die Zuweisung 
digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten zu 
ermöglichen. Die analoge terrestrische Fernsehver-
sorgung kann auch dann eingestellt werden, wenn 
der Empfang der Programme über einen anderen 
Übertragungsweg gewährleistet ist.“

 9.   Die Überschrift des 1. Unterabschnittes des III. Ab-
schnittes wird wie folgt neu gefasst:

 „1. Unterabschnitt
 Grundsätze“

10.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstal-
tung von Rundfunk einer Zulassung. Unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 21 bis 39 a  richtet 
sich die Zulassung eines Veranstalters von bun-
desweit verbreitetem Rundfunk nach § 20 a; im 
Übrigen richtet sich die Zulassung nach Landes-
recht. In der Zulassung für Veranstalter bundes-
weit verbreiteter Programme ist die Programm-
kategorie (Voll- oder Spartenprogramm) festzule-
gen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Worte „nach Landes-
recht“ gestrichen.

  bb)   In Satz 2 werden die Worte „im Einverneh-
men mit allen Landesmedienanstalten“ ge-
strichen.

11.  Es wird folgender neuer § 20 a eingefügt:

 „§ 20 a
 Erteilung einer Zulassung für Veranstalter
 von bundesweit verbreitetem Rundfunk

  (1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder 
juristische Person erteilt werden, die 

 1. unbeschränkt geschäftsfähig ist,

 2.  die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, 
nicht durch Richterspruch verloren hat,

 3.  das Grundrecht der freien Meinungsäußerung 
nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt 
hat,

 4. als Vereinigung nicht verboten ist,

 5.  ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt 
werden kann,

 6.  die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften und der auf 
dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte 
Rundfunk veranstaltet.

  (2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
und 6 müssen bei juristischen Personen von den ge-
setzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern erfüllt 
sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zulassung er-
teilt werden, wenn in der Satzung der Aktiengesell-
schaft bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namens-
aktien oder als Namensaktien und stimmrechtslose 
Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen.

  (3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts mit Aus-
nahme von Kirchen und Hochschulen, an deren ge-
setzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an 
politische Parteien und Wählervereinigungen. Glei-
ches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines 
verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des 
Aktiengesetzes zu den in Satz 1 Genannten stehen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche 
oder staatliche Stellen entsprechend.“

12.   Nach § 20 a wird folgende neue Überschrift einge-
fügt:

 „2. Unterabschnitt
 Verfahrensrechtliche Vorschriften“.

13.   Der bisherige 2. Unterabschnitt des III. Abschnitts 
wird der neue 3. Unterabschnitt.

14.   In § 26 Abs. 4 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 35 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt durch die Verweisung 
auf „§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3“.

15.   In § 31 Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „unter den 
Voraussetzungen des § 36 Abs. 2“ gestrichen.

16.   Der bisherige 3. Unterabschnitt des III. Abschnitts 
wird der neue 4. Unterabschnitt und wie folgt neu 
gefasst:

 „4. Unterabschnitt
 Organisation der Medienaufsicht, Finanzierung

 § 35
 Organisation

  (1) Die Aufgaben nach § 36 obliegen der zuständi-
gen Landesmedienanstalt. Sie trifft entsprechend 
den Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jewei-
ligen Entscheidungen.

  (2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 und 
nach den Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bestehen:

 1.  Die Kommission für Zulassung und Aufsicht 
(ZAK),

 2. die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK),

 3.  die Kommission zur Ermittlung der Konzentrati-
on im Medienbereich (KEK) und

 4. die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM).

  Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedien-
anstalt als Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 36. 

  (3) Die Landesmedienanstalten entsenden jeweils 
den nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen Ver-
treter in die ZAK; eine Vertretung im Fall der Ver-
hinderung ist durch den ständigen Vertreter zuläs-
sig. Die Tätigkeit der Mitglieder der ZAK ist unent-
geltlich. 

  (4) Die GVK setzt sich zusammen aus dem jeweili-
gen Vorsitzenden des plural besetzten Beschlussgre-
miums der Landesmedienanstalten; eine Vertretung 
im Fall der Verhinderung durch den stellvertreten-
den Vorsitzenden ist zulässig. Die Tätigkeit der Mit-
glieder der GVK ist unentgeltlich.

 (5) Die KEK besteht aus

 1.   sechs Sachverständigen des Rundfunk- und des 
Wirtschaftsrechts, von denen drei die Befähigung 
zum Richteramt haben müssen, und
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 2.   sechs nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen 
Vertretern der Landesmedienanstalten.

  Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 der KEK und zwei 
Ersatzmitglieder für den Fall der Verhinderung ei-
nes dieser Mitglieder werden von den Ministerpräsi-
denten der Länder für die Dauer von fünf Jahren 
einvernehmlich berufen. Von der Mitgliedschaft 
nach Satz 2 ausgeschlossen sind Mitglieder und Be-
dienstete der Institutionen der Europäischen Union, 
der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, 
Gremienmitglieder und Bedienstete von Landes-
rundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutsch-
landradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 
„Arte“, der Landesmedienanstalten, der privaten 
Rundfunkveranstalter und Plattformanbieter sowie 
Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar 
im Sinne von § 28 beteiligten Unternehmen. Schei-
det ein Mitglied nach Satz 2 aus, berufen die Minis-
terpräsidenten der Länder einvernehmlich ein Er-
satzmitglied oder einen anderen Sachverständigen 
für den Rest der Amtsdauer als Mitglied; entspre-
chendes gilt, wenn ein Ersatzmitglied ausscheidet. 
Die Mitglieder nach Satz 2 erhalten für ihre Tätig-
keit eine angemessene Vergütung und Ersatz ihrer 
notwendigen Auslagen. Das Vorsitzland der Rund-
funkkommission schließt die Verträge mit diesen 
Mitgliedern. Der Vorsitzende der KEK und sein 
Stellvertreter sind aus der Gruppe der Mitglieder 
nach Satz 1 Nr. 1 zu wählen. Die sechs Vertreter der 
Landesmedienanstalten und zwei Ersatzmitglieder 
für den Fall der Verhinderung eines dieser Vertreter 
werden durch die Landesmedienanstalten für die 
Amtszeit der KEK gewählt.

  (6) Ein Vertreter der Landesmedienanstalten darf 
nicht zugleich der KEK und der KJM angehören; Er-
satzmitgliedschaft oder stellvertretende Mitglied-
schaft sind zulässig.

  (7) Die Landesmedienanstalten bilden für die Orga-
ne nach Absatz 2 eine gemeinsame Geschäftsstelle; 
unbeschadet dessen verbleiben bis zum 31. August 
2013 die Geschäftsstelle der KJM in Erfurt und der 
KEK in Potsdam.

  (8) Die Mitglieder der ZAK, der GVK und der KEK 
sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. § 24 
gilt für die Mitglieder der ZAK und GVK entspre-
chend. Die Verschwiegenheitspfl icht nach § 24 gilt 
auch im Verhältnis der Mitglieder der Organe nach 
Absatz 2 zu anderen Organen der Landesmedienan-
stalten.

  (9) Die Organe nach Absatz 2 fassen ihre Beschlüsse 
mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder. Bei 
Beschlüssen der KEK entscheidet im Fall der Stim-
mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden, bei sei-
ner Verhinderung die Stimme des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu begründen. In 
der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse 
sind gegenüber den anderen Organen der zuständi-
gen Landesmedienanstalt bindend. Die zuständige 
Landesmedienanstalt hat die Beschlüsse im Rahmen 
der von den Organen nach Absatz 2 Satz 1 gesetzten 
Fristen zu vollziehen.

  (10) Die Landesmedienanstalten stellen den Orga-
nen nach Absatz 2 die notwendigen personellen und 
sachlichen Mittel zur Verfügung. Die Organe erstel-
len jeweils einen Wirtschaftsplan nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die 
Kosten für die Organe nach Absatz 2 werden aus 
dem Anteil der Landesmedienanstalten nach § 10 
des Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrages gedeckt. 
Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch 
übereinstimmende Satzungen.

  (11) Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die 
zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in ange-
messenem Umfang zu erheben. Näheres regeln die 
Landesmedienanstalten durch übereinstimmende 
Satzungen.

 § 36
 Zuständigkeiten, Aufgaben

  (1) Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
Nr. 1, 3, 4 und 8 die Landesmedienanstalt, bei der 
der entsprechende Antrag oder die Anzeige eingeht. 
Sind nach Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten 
zuständig, entscheidet die Landesmedienanstalt, die 
zuerst mit der Sache befasst worden ist. Zuständig 
in den Fällen des Absatzes  2 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 9 
sowie in den Fällen der Rücknahme oder des Wider-
rufs der Zulassung oder der Zuweisung ist die Lan-
desmedienanstalt, die dem Veranstalter die Zulas-
sung erteilt, die Zuweisung vorgenommen oder die 
Anzeige entgegengenommen hat.

 (2) Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig:
 1.  Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulas-

sung bundesweiter Veranstalter nach §§ 20 a, 38 
Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 1, 

 2.  Wahrnehmung der Aufgaben nach § 51 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 3,

 3.  Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 
bundesweite Versorgungsbedarfe und deren 
Rücknahme oder Widerruf nach §§ 51 a und 38 
Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2, soweit die GVK 
nicht nach Absatz 3 zuständig ist,

 4. Anzeige des Plattformbetriebs nach § 52, 
 5.  Aufsicht über Plattformen nach § 51 b Abs. 1 und 

2 sowie §§ 52 a bis f, soweit nicht die GVK nach 
Absatz 3 zuständig ist,

 6.  Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen 
für Regionalfensterprogramme nach § 25 Abs. 4 
Satz 1 und für Sendezeit für Dritte nach § 31 
Abs. 2 Satz 4,

 7.  Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bun-
desweiten Veranstaltern, soweit nicht die KEK 
nach Absatz 4 zuständig ist,

 8.  Entscheidungen über die Zulassungspfl icht nach 
§ 20 Abs. 2; diese Entscheidungen trifft sie ein-
vernehmlich,

 9. Befassung mit Anzeigen nach § 38 Abs. 1.
   Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben 

nach Satz 1 Nr. 7 einrichten. Die Prüfausschüsse 
entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle 
der ZAK. Zu Beginn der Amtsperiode der ZAK 
wird die Verteilung der Verfahren von der ZAK 
festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsord-
nung der ZAK festzulegen.

  (3) Die GVK ist zuständig für Auswahlentscheidun-
gen bei den Zuweisungen von Übertragungskapazi-
täten nach § 51 a Abs. 4 und für die Entscheidung 
über die Belegung von Plattformen nach § 52 b 
Abs. 4 Satz 4 und 6. Die ZAK unterrichtet die GVK 
fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die GVK 
in grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere 
bei der Erstellung von Satzungen und Richtlinie-
nentwürfen, ein.

  (4) Die KEK ist zuständig für die abschließende Beur-
teilung von Fragestellungen der Sicherung von Mei-
nungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundeswei-
ten Veranstaltung von Fernsehprogrammen. Sie ist im 
Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für die 
Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung über ei-
ne Zulassung oder Änderung einer Zulassung, bei der 
Bestätigung von Veränderungen von Beteiligungsver-
hältnissen als unbedenklich und bei Maßnahmen nach 
§ 26 Abs. 4. Die KEK ermittelt die den Un ternehmen 
jeweils zurechenbaren Zuschaueranteile.

  (5) Die Auswahl und Zulassung von Regionalfens-
terprogrammveranstaltern nach § 25 Abs. 4 und 
Fensterprogrammveranstaltern nach § 31 Abs. 4 so-
wie die Aufsicht über diese Programme obliegen 
dem für die Zulassung nicht bundesweiter Angebote 
zuständigen Organ der zuständigen Landesmedien-
anstalt. Bei Auswahl und Zulassung der Veranstal-
ter nach Satz 1 ist zuvor das Benehmen mit der KEK 
herzustellen.

 (6) § 47 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt.
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 § 37
 Verfahren bei Zulassung, Zuweisung

  (1) Geht ein Antrag nach § 36 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 8 
oder 9 bei der zuständigen Landesmedienanstalt ein, 
legt der nach Landesrecht bestimmte gesetzliche 
Vertreter unverzüglich den Antrag sowie die vor-
handenen Unterlagen der ZAK und in den Fällen des 
§ 36 Abs. 2 Nr. 1 zusätzlich der KEK vor.

  (2) Kann nicht allen Anträgen nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 
entsprochen werden, entscheidet die GVK.

  (3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beurteilung 
von Fragestellungen der Sicherung von Meinungs-
vielfalt durch die KEK im Rahmen ihrer Zuständig-
keit in anderen Fällen als dem der Zulassung eines 
bundesweiten privaten Veranstalters.

  (4) Den Kommissionen nach § 35 Abs. 2 stehen die 
Verfahrensrechte nach den §§ 21 und 22 zu.

  (5) Bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen nach 
den §§ 35 und 36 fi ndet ein Vorverfahren nach § 68 
Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
nicht statt.

 § 38
 Anzeige, Aufsicht, Rücknahme, Widerruf

  (1) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der 
zuständigen Landesmedienanstalt anzeigen, dass 
ein bundesweit verbreitetes Programm gegen die 
sonstigen Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
verstößt. Die zuständige Landesmedienanstalt ist 
verpfl ichtet, sich durch die ZAK mit der Anzeige zu 
befassen.

  (2) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, 
dass ein Anbieter gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erforder-
lichen Maßnahmen. Maßnahmen sind insbesondere 
Beanstandung, Untersagung, Rücknahme und Wi-
derruf. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleiben unberührt.

  (3) Die Zulassung nach § 20 a oder die Zuweisung 
nach § 51 a werden jeweils zurückgenommen, wenn

 1.   bei der Zulassung eine Zulassungsvoraussetzung 
gemäß § 20 a Abs. 1 oder 2 nicht gegeben war 
oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 20 a 
Abs. 3 nicht berücksichtigt wurde oder

 2.   bei der Zuweisung  die Vorgaben gemäß § 51 a 
Abs. 4 nicht berücksichtigt wurden 

  und innerhalb eines von der zuständigen Landes-
medienanstalt bestimmten Zeitraums keine Abhilfe 
erfolgt. 

  (4) Zulassung und Zuweisung werden jeweils wider-
rufen, wenn

 1.  im Fall der Zulassung

  a)  nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung 
gemäß § 20 a Abs. 1 oder 2 entfällt oder eine 
Zulassungsbeschränkung gemäß § 20 a Abs. 3 
eintritt und innerhalb des von der zuständigen 
Landesmedienanstalt bestimmten angemesse-
nen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder

  b)  der Rundfunkveranstalter gegen seine Ver-
pfl ichtungen aufgrund dieses Staatsvertrages 
oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
wiederholt schwerwiegend verstoßen und die 
Anweisungen der zuständigen Landesmedien-
anstalt innerhalb des von ihr bestimmten Zeit-
raums nicht befolgt hat;

 2.  im Fall der Zuweisung

  a)  nachträglich wesentliche Veränderungen des 
Angebots eingetreten und vom Anbieter zu 
vertreten sind, nach denen das Angebot den 
Anforderungen des § 51 a Abs. 4 nicht mehr 
genügt und innerhalb des von der zuständigen 
Landesmedienanstalt bestimmten Zeitraums 
keine Abhilfe erfolgt oder 

  b)  das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter 
zu vertreten sind, innerhalb des dafür vorge-

sehenen Zeitraums nicht oder nicht mit der 
festgesetzten Dauer begonnen oder fortgesetzt 
wird.

  (5) Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, 
der durch die Rücknahme oder den Widerruf nach 
den Absätzen 3 oder 4 eintritt, nicht entschädigt. Im 
Übrigen gilt für die Rücknahme und den Widerruf 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Sitzlandes der 
jeweils zuständigen Landesmedienanstalt.

 § 39
 Anwendungsbereich

  Die §§ 20 a bis 38 gelten nur für bundesweite Ange-
bote. Eine abweichende Regelung durch Landesrecht 
ist nicht zulässig. Die Entscheidungen der KEK sind 
den Zuweisungen von Übertragungskapazitäten 
nach diesem Staatsvertrag und durch die zuständige 
Landesmedienanstalt auch bei der Entscheidung 
über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten 
nach Landesrecht zugrunde zu legen.

 § 39 a
 Zusammenarbeit

  (1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen 
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Regulierungs-
behörde für Telekommunikation und mit dem Bun-
deskartellamt zusammen. Die Landesmedienanstal-
ten haben auf Anfrage der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation oder des Bundeskartellamtes 
Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung 
von deren Aufgaben erforderlich sind.

  (2) Absatz 1 gilt für Landeskartellbehörden entspre-
chend.

 § 40
 Finanzierung besonderer Aufgaben

  (1) Der in § 10 des Rundfunkfi nanzierungsstaatsver-
trages bestimmte Anteil kann für die Finanzierung 
folgender Aufgaben verwendet werden:

 1.  Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Lan-
desmedienanstalten einschließlich hierfür not-
wendiger planerischer, insbesondere technischer 
Vorarbeiten,

 2. die Förderung offener Kanäle.

  Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis zum 
31. Dezember 2010 aufgrund besonderer Ermächti-
gung durch den Landesgesetzgeber auch für die För-
derung von landesrechtlich gebotener technischer 
Infrastruktur zur Versorgung des Landes und zur 
Förderung von Projekten für neuartige Rundfunk-
übertragungstechniken verwendet werden. Die För-
derung von Projekten für neuartige Rundfunküber-
tragungstechniken soll zeitlich befristet werden. 
Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von 
lokalem und regionalem Rundfunk und Projekte zur 
Förderung der Medienkompetenz können aus dem 
Anteil nach Satz 1 aufgrund besonderer Ermächti-
gung durch den Landesgesetzgeber gefördert wer-
den.

  (2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landes-
medienanstalt nur einen Teil des Anteils nach Ab-
satz 1 zuzuweisen, bleibt unberührt.

  (3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in An-
spruch genommen wird, steht er den jeweiligen Lan-
desrundfunkanstalten zu. Eine landesgesetzliche 
Zweckbestimmung ist zulässig.“

17.   In § 45 Abs. 3 werden die Worte „Pfl ichthinweise im 
Sinne des Heilmittelwerbegesetzes“ ersetzt durch 
die Worte „gesetzliche Pfl ichthinweise“ und die 
Worte „im Sinne der Absätze 1 und 2“ gestrichen.

18.   In § 45 b Satz 1 wird die Verweisung auf „§§ 7, 8, 44, 
45 und 45a“ ersetzt durch die Verweisung auf „§§ 7, 
8, 8 a, 44, 45 und 45a“.

19.  § 46 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame 
Satzungen oder Richtlinien zur Durchführung der 
§§ 7, 8, 8 a, 44, 45, 45 a und 45 b; in der Satzung oder 
Richtlinie zu § 8 a sind insbesondere die Ahndung 
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von Verstößen und die Bedingungen zur Teilnahme 
Minderjähriger näher zu bestimmen.“

20.   Die bisherigen 4. bis 6. Unterabschnitte des III. Ab-
schnitts werden die neuen 5. bis 7. Unterabschnitte.

21.  § 49 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Nummern 5 und 6 werden durch folgen-
de neue Nummern 5 bis 12 ersetzt:

    „5.  einer Satzung nach § 46 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 8 a zuwiderhandelt, soweit die 
Satzung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

     6.  entgegen § 51 b Abs. 2 Satz 1 oder 3 die 
Weiterverbreitung von Fernsehprogram-
men nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig anzeigt und die Anzeige nicht 
durch den Plattformanbieter vorgenom-
men wurde,

     7.  entgegen § 52 Abs. 3 Satz 1 oder 2 den 
Betrieb einer Plattform mit Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 
anzeigt,

     8.  entgegen § 52 a Abs. 3 Satz 1 und 2 ohne 
Zustimmung des jeweiligen Rundfunk-
veranstalters dessen Programm und ver-
gleichbare Telemedien inhaltlich und 
technisch verändert oder einzelne Rund-
funkprogramme oder Inhalte in Pro-
grammpakete aufnimmt oder in anderer 
Weise entgeltlich oder unentgeltlich ver-
marktet,

     9.  entgegen § 52 b Abs. 1 oder § 52 b Abs. 2 
Satz 2, 3 oder 4 die erforderlichen Über-
tragungskapazitäten für die zu verbrei-
tenden Programme nicht oder in nicht 
ausreichendem Umfang oder nicht zu den 
vorgesehenen Bedingungen zur Verfü-
gung stellt oder

      entgegen § 52 b Abs. 4 Satz 3 oder Satz 6 
die Belegung oder die Änderung der Be-
legung von Plattformen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig an-
zeigt,

     10.  entgegen § 52 c Abs. 1 Satz 2 durch die 
Verwendung eines Zugangsberechti-
gungssystems oder eines Systems nach 
§ 52 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder durch 
Schnittstellen für Anwendungsprogram-
me oder durch sonstige technische Vor-
gaben zu § 52 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 
gegenüber Herstellern digitaler Rund-
funkempfangsgeräte Anbieter von Rund-
funk oder vergleichbarer Telemedien ein-
schließlich elektronischer Programmfüh-
rer bei der Verbreitung ihrer Angebote 
unbillig behindert oder gegenüber gleich-
artigen Anbietern ohne sachlich gerecht-
fertigten Grund unterschiedlich behan-
delt,

      entgegen § 52 c Abs. 2 Satz 1 oder 2 die 
Verwendung oder Änderung eines Zu-
gangsberechtigungssystems oder eines 
Systems nach § 52 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
oder einer Schnittstelle für Anwendungs-
programme oder die Entgelte hierfür 
nicht unverzüglich anzeigt oder 

      entgegen § 52 c Abs. 2 Satz 3 der zustän-
digen Landesmedienanstalt auf Verlan-
gen die erforderlichen Auskünfte nicht 
erteilt, 

    11.  entgegen § 52 d Satz 1 Anbieter von Pro-
grammen und vergleichbaren Telemedien 
durch die Ausgestaltung der Entgelte un-
billig behindert oder gegenüber gleichar-
tigen Anbietern ohne sachlich gerechtfer-

tigten Grund unterschiedlich behandelt 
oder 

      entgegen § 52 d Satz 3 Entgelte und Tari-
fe für Angebote nach § 52 b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 2 Satz 2 nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig offenlegt,

     12.  entgegen § 52 e Abs. 1 Satz 1 der zustän-
digen Landesmedienanstalt auf Verlan-
gen die erforderlichen Unterlagen nicht 
vorlegt,“. 

  bb)   Die bisherigen Nummern 7 bis 10 werden die 
neuen Nummern 13 bis 16.

 b)   In Absatz 2 wird die Verweisung auf „Absatz 1 
Satz 2 Nr. 7 und 8“ ersetzt durch die Verweisung 
„Absatz 1 Satz 2 Nr. 13 und 14“ und die Verwei-
sung auf „Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 10“ ersetzt 
durch die Verweisung auf „Absatz 1 Satz 2 Nr. 15 
und 16“.

 c)   In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung auf „Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 18 bis 23“ ergänzt um die Ver-
weisung „und Satz 2 Nr. 13 bis 16“.

22.  Der V. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

 „V. Abschnitt
 Plattformen, Übertragungskapazitäten

 § 50
 Grundsatz

  Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung 
und Nutzung der Übertragungskapazitäten, die zur 
Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren Tele-
medien (Telemedien, die an die Allgemeinheit ge-
richtet sind) dienen, erfolgt nach Maßgabe dieses 
Staatsvertrages und des jeweiligen Landesrechts.

 § 51
 Zuordnung von drahtlosen Übertragungs-

kapazitäten

  (1) Über die Anmeldung bei der für Telekommuni-
kation zuständigen Regulierungsbehörde für bun-
desweite Versorgungsbedarfe an nicht leitungsge-
bundenen (drahtlosen) Übertragungskapazitäten 
entscheiden die Länder einstimmig. Für länderüber-
greifende Bedarfsanmeldungen gilt Satz 1 hinsicht-
lich der betroffenen Länder entsprechend.

  (2) Über die Zuordnung von Übertragungskapazitä-
ten für bundesweite Versorgungsbedarfe an die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder die 
Landesmedienanstalten entscheiden die Minister-
präsidenten der Länder durch einstimmigen Be-
schluss.

  (3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die fol-
genden Grundsätze:

 1.   Zur Verfügung stehende freie Übertragungskapa-
zitäten sind den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF oder 
dem Deutschlandradio und den Landesmedien-
anstalten bekannt zu machen;

 2.   reichen die Übertragungskapazitäten für den gel-
tend gemachten Bedarf aus, sind diese entspre-
chend zuzuordnen;

 3.   reichen die Übertragungskapazitäten für den gel-
tend gemachten Bedarf nicht aus, wirken die Mi-
nisterpräsidenten auf eine Verständigung zwi-
schen den Beteiligten hin; Beteiligte sind für pri-
vate Anbieter die Landesmedienanstalten;

 4.   kommt eine Verständigung zwischen den Betei-
ligten nicht zu Stande, entscheiden die Minister-
präsidenten, welche Zuordnung unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten der Übertragungs-
kapazität sowie unter Berücksichtigung des 
 Gesamtangebots die größtmögliche Vielfalt des 
Angebotes sichert; dabei sind insbesondere 
 folgende Kriterien zu berücksichtigen:

  a)  Sicherung der Grundversorgung mit Rund-
funk und Teilhabe des öffentlich-rechtlichen 
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Rundfunks an neuen Techniken und Pro-
grammformen,

  b)   Belange des privaten Rundfunks und der An-
bieter von Telemedien. 

   Die Zuordnung der Übertragungskapazität er-
folgt für die Dauer von längstens 20 Jahren.

  (4) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonfe-
renz ordnet die Übertragungskapazität gemäß der 
Entscheidung der Ministerpräsidenten nach Ab-
satz 2 zu. 

  (5) Wird eine zugeordnete Übertragungskapazität 
nach Ablauf von 18 Monaten nach Zugang der Zu-
ordnungsentscheidung nicht für die Realisierung des 
Versorgungsbedarfs genutzt, kann die Zuordnungs-
entscheidung durch Beschluss der Ministerpräsiden-
ten widerrufen werden; eine Entschädigung wird 
nicht gewährt. Auf Antrag des Zuordnungsempfän-
gers kann die Frist durch Entscheidung der Minis-
terpräsidenten verlängert werden.

  (6) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durch-
führung der Absätze 2 bis 5 Verfahrensregelungen.

 § 51 a
 Zuweisung von 

drahtlosen Übertragungskapazitäten
  an private Anbieter durch die zuständige 
 Landesmedienanstalt

  (1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundes-
weite Versorgungsbedarfe privater Anbieter können 
Rundfunkveranstaltern, Anbietern von vergleichba-
ren Telemedien oder Plattformanbietern durch die 
zuständige Landesmedienanstalt zugewiesen wer-
den.

  (2) Werden den Landesmedienanstalten Übertra-
gungskapazitäten zugeordnet, bestimmen sie unver-
züglich Beginn und Ende einer Ausschlussfrist, in-
nerhalb der schriftliche Anträge auf Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten gestellt werden können. 
Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren 
und die wesentlichen Anforderungen an die Antrag-
stellung, insbesondere wie den Anforderungen dieses 
Staatsvertrages zur Sicherung der Meinungsvielfalt 
genügt werden kann, sind von den Landesmedienan-
stalten zu bestimmen und in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen (Ausschreibung).

  (3) Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten entsprochen werden, wirkt 
die zuständige Landesmedienanstalt auf eine Ver-
ständigung zwischen den Antragstellern hin. Kommt 
eine Verständigung zustande, legt sie diese ihrer 
Entscheidung über die Aufteilung der Übertra-
gungskapazitäten zu Grunde, wenn nach den vorge-
legten Unterlagen erwartet werden kann, dass in der 
Gesamtheit der Angebote die Vielfalt der Meinungen 
zum Ausdruck kommt.

  (4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen 
Landesmedienanstalt zu bestimmenden angemesse-
nen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die 
vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem 
Gebot der Meinungsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Über-
tragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot

 1. die Meinungsvielfalt fördert,

 2.  auch das öffentliche Geschehen, die politischen 
Ereignisse sowie das kulturelle Leben darstellt 
und

 3.  bedeutsame politische, weltanschauliche und ge-
sellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt.

  In die Auswahlentscheidung ist ferner einzubezie-
hen, ob das Angebot wirtschaftlich tragfähig er-
scheint sowie Nutzerinteressen und -akzeptanz hin-
reichend berücksichtigt. Für den Fall, dass die Über-
tragungskapazität einem Anbieter einer Plattform 
zugewiesen werden soll, ist des Weiteren zu berück-
sichtigen, ob das betreffende Angebot den Zugang 
von Fernseh- und Hörfunkveranstaltern sowie An-
bietern von vergleichbaren Telemedien einschließ-

lich elektronischer Programmführer zu angemesse-
nen Bedingungen ermöglicht und den Zugang chan-
cengleich und diskriminierungsfrei gewährt.

  (5) Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten er-
folgt für die Dauer von zehn Jahren. Eine einmalige 
Verlängerung um zehn Jahre ist zulässig. Die Zuwei-
sung ist sofort vollziehbar. Wird eine zugewiesene 
Übertragungskapazität nach Ablauf von zwölf Mo-
naten nach Zugang der Zuweisungsentscheidung 
nicht genutzt, kann die zuständige Landesmedien-
anstalt die Zuweisungsentscheidung nach § 38 
Abs. 4 Nr. 2 b widerrufen. Auf Antrag des Zuwei-
sungsempfängers kann die Frist verlängert werden.

 § 51 b
 Weiterverbreitung

  (1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbrei-
tung von bundesweit empfangbaren Fernsehpro-
grammen, die in Europa in rechtlich zulässiger Wei-
se und entsprechend den Bestimmungen des Europä-
ischen Übereinkommens über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen veranstaltet werden, ist zulässig. 
Die Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen 
kann unter Beachtung europäischer rundfunkrecht-
licher Regelungen ausgesetzt werden.

  (2) Veranstalter anderer als der in Absatz 1 genann-
ten Fernsehprogramme haben die Weiterverbreitung 
mindestens einen Monat vor Beginn bei der Landes-
medienanstalt anzuzeigen, in deren Geltungsbereich 
die Programme verbreitet werden sollen. Die Anzei-
ge kann auch der Plattformbetreiber vornehmen. Die 
Anzeige muss die Nennung eines Programmverant-
wortlichen, eine Beschreibung des Programms und 
die Vorlage einer Zulassung oder eines vergleichba-
ren Dokuments beinhalten. Die Weiterverbreitung 
ist dem Betreiber der Plattform zu untersagen, wenn 
das Rundfunkprogramm nicht den Anforderungen 
des § 3 oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertra-
ges entspricht oder wenn der Veranstalter nach dem 
geltenden Recht des Ursprungslandes zur Veranstal-
tung von Rundfunk nicht befugt ist oder wenn das 
Programm nicht inhaltlich unverändert verbreitet 
wird.

  (3) Landesrechtliche Regelungen zur analogen Ka-
nalbelegung für Rundfunk sind zulässig, soweit sie 
zur Erreichung klar umrissener Ziele von allgemei-
nem Interesse erforderlich sind. Sie können insbe-
sondere zur Sicherung einer pluralistischen, am Ge-
bot der Meinungsvielfalt orientierten, Medienord-
nung getroffen werden. Einzelheiten, insbesondere 
die Rangfolge bei der Belegung der Kabelkanäle, re-
gelt das Landesrecht.

 § 52
 Plattformen

  (1) Die nachstehenden Regelungen gelten für Platt-
formen auf allen technischen Übertragungskapazi-
täten. Mit Ausnahme der §§ 52 a und f gelten sie 
nicht für Anbieter von 

 1.  Plattformen in offenen Netzen (Internet, UMTS 
oder vergleichbare Netze), soweit sie dort über 
keine marktbeherrschende Stellung verfügen,

 2.  Plattformen, die sich auf die unveränderte Wei-
terleitung eines Gesamtangebotes beschränken, 
das den Vorgaben dieses Abschnitts entspricht,

 3.  drahtgebundenen Plattformen mit in der Regel 
weniger als 10.000 angeschlossenen Wohneinhei-
ten oder

 4.  drahtlosen Plattformen mit in der Regel weniger 
als 20.000 Nutzern.

  Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen 
und Richtlinien nach § 53 fest, welche Anbieter un-
ter Berücksichtigung der regionalen und lokalen 
Verhältnisse den Regelungen nach Satz 2 unterfal-
len.

  (2) Eine Plattform darf nur betreiben, wer den An-
forderungen des § 20 a Abs. 1 und 2 genügt.

  (3) Private Anbieter, die eine Plattform mit Rund-
funk und vergleichbaren Telemedien anbieten wol-
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len, müssen dies mindestens einen Monat vor Inbe-
triebnahme der zuständigen Landesmedienanstalt 
anzeigen. Die Anzeige hat zu enthalten

 1. Angaben entsprechend § 20 a Abs. 1 und 2 und

 2.  die Darlegung, wie den Anforderungen der 
§§ 52 a bis 52 d entsprochen werden soll.

 § 52 a
 Regelungen für Plattformen

  (1) Für die Angebote in Plattformen gilt die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allge-
meinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

  (2) Plattformanbieter sind für eigene Programme 
und Dienste verantwortlich. Bei Verfügungen der 
Aufsichtsbehörden gegen Programme und Dienste 
Dritter, die über die Plattform verbreitet werden, 
sind diese zur Umsetzung dieser Verfügung ver-
pfl ichtet. Sind Maßnahmen gegenüber dem Verant-
wortlichen von Programmen und Diensten nach 
Satz 2 nicht durchführbar oder nicht Erfolg verspre-
chend, können Maßnahmen zur Verhinderung des 
Zugangs von Programmen und Diensten auch gegen 
den Plattformanbieter gerichtet werden, sofern eine 
Verhinderung technisch möglich und zumutbar ist.

  (3) Der Anbieter einer Plattform darf ohne Zustim-
mung des jeweiligen Rundfunkveranstalters dessen 
Programme und vergleichbare Telemedien inhaltlich 
und technisch nicht verändern sowie einzelne Rund-
funkprogramme oder Inhalte nicht in Programmpa-
kete aufnehmen oder in anderer Weise entgeltlich 
oder unentgeltlich vermarkten. Technische Verände-
rungen, die ausschließlich einer effizienten Kapazi-
tätsnutzung dienen und die Einhaltung des verein-
barten Qualitätsstandards nicht beeinträchtigen, 
sind zulässig. 

 § 52 b
 Belegung von Plattformen

  (1) Für Plattformen privater Anbieter mit Fernseh-
programmen gelten die nachfolgenden Bestimmun-
gen:

 1.  Der Plattformanbieter hat innerhalb einer tech-
nischen Kapazität im Umfang von höchstens ei-
nem Drittel der für die digitale Verbreitung von 
Rundfunk zur Verfügung stehenden Gesamtka-
pazität sicherzustellen, dass

  a)  die erforderlichen Kapazitäten für die für die 
bundesweite Verbreitung gesetzlich bestimm-
ten gebührenfi nanzierten Programme sowie für 
die Dritten Programme des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks einschließlich programmbe-
gleitender Dienste, zur Verfügung stehen; die 
im Rahmen der Dritten Programme verbreite-
ten Landesfenster sind nur innerhalb der Län-
der zu verbreiten, für die sie gesetzlich be-
stimmt sind, 

  b)  die Kapazitäten für die privaten Fernsehpro-
gramme, die Regionalfenster gemäß § 25 ent-
halten, zur Verfügung stehen,

  c)  die Kapazitäten  für die im jeweiligen Land 
zugelassenen regionalen und lokalen Fernseh-
programme sowie die Offenen Kanäle zur Ver-
fügung stehen; die landesrechtlichen Sonder-
vorschriften für Offene Kanäle und vergleich-
bare Angebote bleiben unberührt,

  d)  die technischen Kapazitäten nach Buchstabe a 
bis c im Verhältnis zu anderen digitalen Kapa-
zitäten technisch gleichwertig sind,

 2.  innerhalb einer weiteren technischen Kapazität 
im Umfang der Kapazität nach Nummer 1 trifft 
der Plattformanbieter die Entscheidung über die 
Belegung mit in digitaler Technik verbreiteten 
Fernsehprogrammen und Telemedien, soweit er 
darin unter Einbeziehung der Interessen der 
 angeschlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von 
Programmveranstaltern sowie ein vielfältiges 
Programmangebot an Vollprogrammen, nicht 
entgeltfi nanzierten Programmen, Spartenpro-

grammen und Fremdsprachenprogrammen einbe-
zieht sowie vergleichbare Telemedien angemessen 
berücksichtigt,

 3.  innerhalb der darüber hinausgehenden techni-
schen Kapazitäten trifft er die Entscheidung über 
die Belegung allein nach Maßgabe der allgemei-
nen Gesetze.

  Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 nicht 
aus, sind die Grundsätze des Satzes 1 entsprechend 
der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität 
 anzuwenden; dabei haben die für das jeweilige Ver-
breitungsgebiet gesetzlich bestimmten gebühren-
fi nanzierten Programme und programmbegleitende 
Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vor-
rang unbeschadet der angemessenen Berücksich-
tigung der Angebote nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 
und c.

  (2) Für Plattformen privater Anbieter mit Hörfunk-
programmen gelten die nachfolgenden Bestimmun-
gen. Der Plattformanbieter hat  sicherzustellen, dass 

 1.  innerhalb einer technischen Kapazität im Um-
fang von höchstens einem Drittel der für die 
 digitale Verbreitung von Hörfunk zur Verfügung 
stehenden Gesamtkapazität die technischen 
 Kapazitäten für die in dem jeweiligen Verbrei-
tungsgebiet gesetzlich bestimmten gebühren-
fi nanzierten Programme und programmbegleiten-
den Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zur Verfügung stehen,

 2.  innerhalb einer weiteren technischen Übertra-
gungskapazität im Umfang nach Nummer 1 trifft 
der Plattformanbieter die Entscheidung über die 
Belegung mit in digitaler Technik verbreiteten 
Hörfunkprogrammen und Telemedien, soweit er 
darin unter Einbeziehung der Interessen der an-
geschlossenen Teilnehmer ein vielfältiges Ange-
bot und eine Vielfalt der Anbieter im jeweiligen 
Verbreitungsgebiet angemessen berücksichtigt,

 3.  innerhalb der darüber hinausgehenden techni-
schen Kapazität trifft er die Entscheidung über 
die Belegung allein nach Maßgabe der allgemei-
nen Gesetze.

  Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Werden Hörfunk- 
und Fernsehprogramme auf einer Plattform verbrei-
tet, sind die Programme nach Satz 2 Nr. 1 im Rah-
men der Kapazität nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a zu berücksichtigen.

  (3) Der Plattformanbieter ist von den Anforderun-
gen nach Absatz 1 und 2 befreit, soweit 

 1.  der Anbieter der zuständigen Landesmedienan-
stalt nachweist, dass er selbst oder ein Dritter 
den Empfang der entsprechenden Angebote auf 
einem gleichartigen Übertragungsweg und dem-
selben Endgerät unmittelbar und ohne zusätzli-
chen Aufwand ermöglicht, oder 

 2.  das Gebot der Meinungsvielfalt bereits im Rah-
men der Zuordnungs- oder Zuweisungsentschei-
dung nach den §§ 51 oder 51 a berücksichtigt 
wurde.

  (4) Die Entscheidung über die Belegung von Platt-
formen trifft der Anbieter der Plattform. Pro-
gramme, die dem Plattformanbieter gemäß § 28 zu-
gerechnet werden können oder von ihm exklusiv 
vermarktet werden, bleiben bei der Erfüllung der 
Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 außer Be-
tracht. Der Anbieter einer Plattform hat die Bele-
gung von Rundfunkprogrammen oder Telemedien 
der zuständigen Landesmedienanstalt spätestens 
 einen Monat vor ihrem Beginn anzuzeigen. Werden 
die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 nicht er-
füllt, erfolgt die Auswahl der zu verbreitenden 
Rundfunkprogramme nach Maßgabe dieses Staats-
vertrages und des Landesrechts durch die zustän dige 
Landesmedienanstalt. Zuvor ist dem Anbieter einer 
Plattform eine angemessene Frist zur Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen zu setzen. Bei Ände-
rung der Belegungen gelten die Sätze 1 bis 5 ent-
sprechend.
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 § 52 c
 Technische Zugangsfreiheit

  (1) Anbieter von Plattformen, die Rundfunk und 
vergleichbare Telemedien verbreiten, haben zu ge-
währleisten, dass die eingesetzte Technik ein vielfäl-
tiges Angebot ermöglicht. Zur Sicherung der Mei-
nungsvielfalt dürfen Anbieter von Rundfunk und 
vergleichbaren Telemedien einschließlich elektroni-
scher Programmführer weder unmittelbar noch mit-
telbar

 1. durch Zugangsberechtigungssysteme,

 2.  durch Schnittstellen für Anwendungsprogramme,

 3.  durch Benutzeroberfl ächen, die den ersten Zu-
griff auf die Angebote herstellen, oder

 4.  durch sonstige technische Vorgaben zu den Num-
mern 1 bis 3 auch gegenüber Herstellern digitaler 
Rundfunkempfangsgeräte

  bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behin-
dert oder gegenüber gleichartigen Anbietern ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich be-
handelt werden.

  (2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungs-
systems oder eines Systems nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwendungspro-
gramme und die Entgelte hierfür sind der zuständi-
gen Landesmedienanstalt unverzüglich anzuzeigen. 
Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zu-
ständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

 § 52 d
 Entgelte, Tarife

  Anbieter von Programmen und vergleichbaren Tele-
medien dürfen durch die Ausgestaltung der Entgelte 
und Tarife nicht unbillig behindert oder gegenüber 
gleichartigen Anbietern ohne sachlich gerechtfertig-
ten Grund unterschiedlich behandelt werden. Die 
Verbreitung von Angeboten nach § 52 b Abs. 1 Nr. 1 
und 2 oder § 52 b Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 hat zu angemessenen Bedingungen zu erfol-
gen. Entgelte und Tarife für Angebote nach § 52 b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 sind offenzulegen. 
Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Telekom-
munikationsgesetzes so zu gestalten, dass auch regi-
onale und lokale Angebote zu angemessenen und 
chancengleichen Bedingungen verbreitet werden 
können. Die landesrechtlichen Sondervorschriften 
für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote blei-
ben unberührt.

 § 52 e
 Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit mit der
 Regulierungsbehörde für Telekommunikation

  (1) Anbieter von Plattformen sind verpfl ichtet, die 
erforderlichen Unterlagen der zuständigen Landes-
medienanstalt auf Verlangen vorzulegen. §§ 21 bis 
24 gelten entsprechend.

  (2) Ob ein Verstoß gegen § 52 c Abs. 1 Nr. 1 oder 2 
oder § 52 d vorliegt, entscheidet bei Plattformanbie-
tern, die zugleich Anbieter der Telekommunikati-
onsdienstleistung sind, die zuständige Landesme-
dienanstalt im Benehmen mit der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation.

 § 52 f
 Maßnahmen durch die zuständige 
 Landesmedienanstalt

  Verstößt ein Plattformanbieter gegen die Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages oder des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages, gilt § 38 Abs. 2 entspre-
chend.

 § 53
 Satzungen, Richtlinien

  Die Landesmedienanstalten regeln durch Satzungen 
und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisierung 
der sie betreffenden Bestimmungen dieses Ab-
schnitts mit Ausnahme des § 51. Dabei ist die Be-
deutung für die öffentliche Meinungsbildung für den 

Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen Über-
tragungsweg zu berücksichtigen.

 § 53 a
 Überprüfungsklausel

  Dieser Abschnitt sowie die ergänzenden landes-
rechtlichen Regelungen werden regelmäßig alle drei 
Jahre, erstmals zum 31. August 2011 entsprechend 
Artikel 31 Abs. 1 der Richtlinie 2002/22/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei 
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diens-
ten (Universaldienstrichtlinie) überprüft.

 § 53 b
 Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, 
 Zuweisungen, Anzeige von bestehenden Plattformen

  (1) Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zu-
weisungen für bundesweite Anbieter gelten bis zu 
deren Ablauf fort. Bestehende Zulassungen und Zu-
weisungen für Fensterprogrammveranstalter sollen 
bis zum 31. Dezember 2009 unbeschadet von Vorga-
ben des § 25 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden. 

  (2) Anbieter von Plattformen, die bei Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages bereits in Betrieb sind, müs-
sen die Anzeige nach § 52 Abs. 3 spätestens sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
stellen.“

23.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

  „Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele“.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

   „(4) Für Gewinnspiele in vergleichbaren Teleme-
dien (Telemedien, die an die Allgemeinheit ge-
richtet sind) gilt § 8 a entsprechend.“

24.  § 59 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „Die Einhaltung der Bestimmungen für Teleme-
dien einschließlich der allgemeinen Gesetze und 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre mit Ausnahme des Daten-
schutzes wird durch nach Landesrecht bestimmte 
Aufsichtsbehörden überwacht.“

 b)   In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 7 angefügt:

   „Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur 
Durchsetzung der Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der persönlichen Ehre bleiben unbe-
rührt.“

25.  In § 63 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

  „Abweichende Regelungen zu § 7 Abs. 8 1. Variante 
zur Umsetzung von Vorgaben der Landesverfassung 
sind zulässig.“

Artikel 2
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 21 Abs. 1 Buchst. m des ZDF-Staatsvertrages vom 
31. August 1991, zuletzt geändert durch den Neun-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 
10. Oktober 2006, werden die Worte „des Deutschen 
Sportbundes“ ersetzt durch die Worte „des Deutschen 
Olympischen Sportbundes“.

Artikel 3
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 21 Abs. 1 Buchst. m des Deutschlandradio-Staats-
vertrages vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den 
Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli 
bis 10. Oktober 2006 wird die Bezeichnung „Deutsche 
Angestelltengewerkschaft, Landesverband Hamburg“ 
ersetzt durch die Bezeichnung „ver.di – Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft e.V., Landesbezirk Hamburg“.
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Artikel 4
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

§ 14 Abs. 8 bis 10 des Jugendmedienschutz-Staatsvertra-
ges vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert 
durch den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, wird gestrichen.

Artikel 5
Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für 
die Befreiung von der Rundfunkgebührenpfl icht 
durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung des 
Leistungsträgers im Original oder die Vorlage des 
entsprechenden Bescheides im Original oder in 
beglaubigter Kopie nachzuweisen.“

2.  § 8 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

  „(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder die 
von ihr beauftragte Stelle nach Absatz 2 kann zur 
Feststellung, ob ein den Vorschriften dieses Staats-
vertrages genügendes Rundfunkteilnehmerverhältnis 
besteht, und zur Verwaltung von Rundfunkteilneh-
merverhältnissen personenbezogene Daten bei nicht-
öffentlichen Stellen ohne Kenntnis des Betroffenen 
erheben, verarbeiten oder nutzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass

 1.  die Datenbestände dazu geeignet sind, Rück-
schlüsse auf die Gebührenpfl icht zuzulassen, ins-
besondere durch Abgleich mit dem Bestand der 
nach § 3 angemeldeten Rundfunkteilnehmer und

 2. sich die Daten auf Angaben zu

  a)  Zugehörigkeit des Betroffenen zu einer 
bestimmten Personengruppe,

  b)  Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnun-
gen,

  c) Vor- und Familiennamen,

  d) Titel,

  e) Anschrift und

  f) Geburtsdatum

   beschränken und kein erkennbarer Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutz-
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung hat.

Es dürfen keine Daten, die Rückschlüsse auf tatsächliche 
oder persönliche Verhältnisse liefern könnten, an die 
übermittelnde Stelle rückübermittelt werden. Die Daten 
sind spätestens zwölf Monate nach ihrer Erhebung zu 
löschen. Sie sind unverzüglich zu löschen bei Feststel-
lung des Nichtbestehens oder des Bestehens eines Rund-
funkteilnehmerverhältnisses, das den Voraussetzungen 
dieses Staatsvertrages entspricht. Das Verfahren der 
regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehör-
den nach den Meldegesetzen oder Meldedatenvermitt-
lungsverordnungen der Länder bleibt unberührt.“

Artikel 6
Übergangsbestimmung, Kündigung,
Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Die laufende Amtsperiode der KJM endet zum 31. 
März 2012. 

(2) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 5 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(3) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. September 2008 in 
Kraft. Sind bis zum 31. August 2008 nicht alle Ratifi ka-
tionsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.

(4) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifi kationsurkunden mit.

(5) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages und des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Arti-
keln 1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu 
machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Günther  H.  O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Günther  B e c k s t e i n

Für das Land Berlin:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Klaus  W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:

Berlin, den 19. Dezember 2007

M.  P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Berlin, den 19. Dezember 2007

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Ole von B e u s t

Für das Land Hessen:

Berlin, den 19. Dezember 2007

R.  K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 19. Dezember 2007

H.  R i n g s t o r f f

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Jürgen  R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Kurt  B e c k

Für das Saarland:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Peter  M ü l l e r
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Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Georg  M i l b r a d t

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 19. Dezember 2007

B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Peter Harry  C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 19. Dezember 2007

Dieter  A l t h a u s

Protokollerklärungen

Protokollerklärung der Länder Hessen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und des Saarlandes zu § 53 b 
Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages

Die Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland bekräftigen das Ziel des § 25 
Abs. 4 Satz 4 Rundfunkstaatsvertrag, dass Fensterpro-
grammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter 
nicht im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens 
zueinander stehen sollen. Sie halten es daher unbescha-
det des § 53 b Absatz 1 Satz 2 für zulässig, bei anstehen-
den Zulassungen von Fensterprogrammveranstaltern 
schon vor dem 31. Dezember 2009 das Normziel des § 25 
Abs. 4 Satz 4 zu erreichen.

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg 
und des Landes Schleswig-Holstein zu § 53 b Abs. 1 
Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages

Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land 
Schleswig-Holstein begrüßen die Verlängerung beste-
hender Zulassungen für Fensterprogrammveranstalter 
als einen Beitrag zur Rechts- und Investitionssicherheit. 
Bereits in der Begründung zum 8. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag wurde die Auffassung der Länder zum 
Ausdruck gebracht, dass die gesellschaftsrechtliche 
Struktur des Fensterveranstalters nur ein Element der 
Vielfaltssicherung sein kann und nicht in direktem 
Zusammenhang mit der Qualität der regionalen Bericht-
erstattung steht. Anders als bei der Sendezeit für unab-
hängige Dritte gemäß § 31 des Rundfunkstaatsvertrags 
ist die gesellschaftsrechtliche Trennung daher nicht 
zwingend vorgeschrieben worden.

Die bestehenden Regionalfensterprogramme beweisen, 
dass eine hochwertige und redaktionell unabhängige 
Regionalberichterstattung auch von mit dem Hauptpro-
grammveranstalter verbundenen Unternehmen gewähr-
leistet werden kann. Die Freie und Hansestadt Hamburg 
und das Land Schleswig-Holstein begrüßen daher, dass 
mit der jetzt geregelten Verlängerung der bestehenden 
Zulassungen die nunmehr dringend anstehende Über-
prüfung der Vorgabe des § 25 Abs. 4 Satz 4 des Rund-
funkstaatsvertrags (gesellschaftsrechtliche Trennung von 
Haupt- und Fensterprogrammveranstalter) verbunden 
wird. Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land 
Schleswig-Holstein sehen vor diesem Hintergrund auch 
weiterhin keine Veranlassung, gesellschaftsrechtliche 
Veränderungen vorzugeben, wenn die redaktionelle 
Unabhängigkeit im Übrigen gewährleistet ist. 

Protokollerklärung des Landes Niedersachsen zu § 52 b 
Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages

Das Land Niedersachsen  hält eine Überprüfung der 
Vorgabe des § 25 Abs. 4 Satz 4 bis zum 30. Juni 2009 für 
sinnvoll. Auf der Grundlage des Ergebnisses einer Eva-
luation der regionalen Berichterstattung soll entschieden 
werden, inwiefern das Ziel der Norm weiterverfolgt 
wird. 

Protokollerklärung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern zum Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erwartet im Rah-
men der anstehenden Strukturreform ein Rundfunkge-
bührenmodell, das aufkommensneutral ist sowie die 
soziale Gerechtigkeit und Akzeptanz bei den Bürgerin-
nen und Bürgern verbessert. Das Verfahren soll transpa-
rent sein, einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
haben und den Datenschutz berücksichtigen. 

Protokollerklärung der Länder Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein zu § 5 Abs. 2 des Rund-
funkgebührenstaatsvertrages

Für den Fall, dass ein Gebührenmodell aufrechterhalten 
wird, welches Befreiungstatbestände für das Hotelge-
werbe generell weiterhin erforderlich macht, streben die 
Länder  Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Hol-
stein an, dass Vermieter mit nur einer Ferienwohnung 
ebenfalls nur 50 vom Hundert der Rundfunkgebühr für 
die dort bereitgehaltenen Geräte zahlen müssen.

– GV. NRW. 2008 S. 517

301

Verordnung über die Ermächtigung 
des Justizministeriums zum Erlass einer 
Rechtsverordnung nach § 1 ZahlVGJG

und über Zahlungen in 
Zwangsversteigerungs verfahren 

(ZahlVO)
Vom 24. Juni 2008

Auf Grund des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Zah-
lungsverkehr mit Gerichten und Justizbehörden – ZahlV-
GJG – (Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Modernisie-
rung der Justiz – 2. Justizmodernisierungsgesetz – vom 
22. Dezember 2006, BGBl. I S. 3416) wird verordnet:

§ 1
Delegation

Die Ermächtigung der Landesregierung, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, in welchen Fällen Zahlungen 
an Gerichte und Justizbehörden der Länder unbar zu 
leisten sind, wird auf das Justizministerium übertragen. 
Die Übertragung umfasst die Befugnis zur Änderung 
und Aufhebung von § 2.

§ 2
Zahlungen in Zwangsversteigerungsverfahren

Zahlungen in Zwangsversteigerungsverfahren sind unbar 
zu leisten. 

§ 3
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2008 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Juli 2013 außer Kraft. Mit ihrer Ver-
kündung wird die Verordnung über die Ermächtigung 
des Justizministeriums zum Erlass einer Rechtsverord-
nung nach § 1 ZahlVGJG vom 20. März 2007 (GV. NRW. 
S. 137) aufgehoben. 

Düsseldorf, den 24. Juni 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 527
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Bekanntmachung
vom 18. Juni 2008

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat gemäß § 4 Absatz 
1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei Volksiniti-
ative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) in 
seiner Sitzung am 18. Juni 2008 einstimmig beschlossen, 
dass die Volksinitiative gemäß Artikel 67 a der Landes-
verfassung mit der Kurzbezeichnung „Volksinitiative: 
Mehr Demokratie beim Wählen“ alle Voraussetzungen 
nach § 1 Absatz 2 bis 5 und   § 3 VIVBVEG erfüllt hat. 
Damit ist diese Volksinitiative rechtswirksam zustande 
gekommen. Der Landtag Nordrhein-Westfalen wird sich 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von drei 
Monaten nach der Beschlussfassung abschließend mit 
dem Anliegen der Volksinitiative befassen.

Düsseldorf, den 18. Juni 2008 

Präsidentin des Landtags 

Regina   v a n   D i n t h e r

– GV. NRW. 2008 S. 528
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